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Schrifttum unumstritten.79 Das Bereiterkl�ren und dessen An-

nahme lassen sich durchaus als Unrechtspakt oder Unrechtsver-

einbarung deuten, zumal es sich beim Begriff der »Annahme« um

den gesetzlichen terminus technicus im Rahmen des b�rgerlich-

rechtlichen Vertragsschlusses handelt (§§ 145 ff. BGB). Wenn der

Gesetzgeber solche Anforderungen aber bloß f�r § 30 II StGB

aufstellt, sich sonst aber in § 30 I StGB wie in § 26 StGB mit »zur

Tat bestimmen« begn�gt, obwohl er es – wie in § 30 II StGB –

gesetzestechnisch anders im Sinne eines Unrechtspakts formulie-

ren k�nnte, l�sst sich daraus ein arg. e contrario ziehen, dass er im

Falle von § 30 I StGB und § 26 StGB gerade nicht erforderlich

ist. Vielmehr gen�gt eine irgendwie geartete (ausdr�ckliche oder

konkludente) Kommunikation im Rahmen eines offenen Kon-

takts zwischen Anstifter und T�ter, ohne dass sie die Qualit�t

einer – § 30 II StGB vorbehaltenen – Unrechtsvereinbarung oder

eines Unrechtspakts unter den Beteiligten aufweisen muss.

D. RES�MEE
Entgegen der landl�ufigen Meinung ist eine (systematische) Aus-

legung des Merkmals »Bestimmen« in einem einschr�nkenden

Sinne durchaus m�glich. Wenn man seinen Blick auf § 30

StGB richtet, wird n�mlich deutlich, dass das bloße Schaffen

einer zur Tat anreizenden Situation nicht f�r § 26 StGB gen�gen

kann. Zugleich ist durch den (Seiten-)Blick deutlich geworden,

dass ein Unrechtspakt zwischen Anstifter und T�ter de lege lata

nicht zu verlangen ist. Auf der Grundlage des geltenden Rechts ist

vielmehr gen�gend, dass es zu einer (ausdr�cklichen oder schl�s-

sigen bzw. konkludenten) Kommunikation zwischen Anstifter

und T�ter kommt.

79 Vgl. pars pro toto lediglich LK/Sch�nemann (Fn. 5) § 30 Rn. 86 ff., 94 ff. – jeweils

m.w.N.
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Dr. Nikolaj Fischer und Christine Schmehl, Universit�t Frankfurt/M.*

Die Gesichtscreme der Schauspielerin oder »Wer sch�n sein will, . . .«

THEMATIK Produkthaftung

SCHWIERIGKEITSGRAD Zwischenpr�fung

BEARBEITUNGSZEIT 2 Stunden

HILFSMITTEL Textausgabe BGB

Der Sachverhalt wurde (erg�nzt um eine Themenfrage) im Wintersemester 2005/2006 als zwischen-

pr�fungsrelevante Abschlussklausur zur Vorlesung Zivilrecht IIIa (Deliktsrecht) am Fachbereich Rechts-

wissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universit�t gestellt. Den Bearbeitern standen drei Zeitstunden

zur Verf�gung. Die im Schwierigkeitsgrad als durchschnittlich einzustufende Anf�ngerarbeit verlangte

von ihnen – neben einer angemessenen Pr�fungsweise im Gutachtenstil – Kenntnisse im Bereich der

Produkt- und Produzentenhaftung.

n SACHVERHALT
Großmutter Gerda Goldmann (G) feiert ihren siebzigsten Geburtstag. Ihre Enkelin, Jurastudentin

Julia J�ger (J), m�chte ihr zu diesem Anlass ein ganz besonderes Geschenk machen. Weil sie weiß,

dass G eine gl�hende Verehrerin der Schauspielerin Sylvia Stein (S) ist, f�llt ihre Wahl auf ein

Gesichtspflegeprodukt aus der Serie »Sylvia Stein Exklusiv«, das insbesondere f�r sensible Haut

geeignet sein soll. Die »Sylvia Stein Exklusiv Face Cream Extra Sensitive« wird von der Beautiful

Skin GmbH (B-GmbH) entwickelt und angefertigt, die auf den Verpackungen auch als Hersteller

angegeben ist. Die B-GmbH zahlt der S ein Entgelt unter anderem daf�r, dass sie den Namen der

bekannten Schauspielerin verwenden darf. Vertrieb und Verkauf der Produktlinie erfolgen aus-

schließlich �ber den Fernsehsender Couch-Shopping Germany. In den regelm�ßigen Werbesen-

dungen des Fernsehkanals wirbt S auf Grund ihres Vertrages mit der B-GmbH f�r die Produkte und

beteuert deren Wirksamkeit sowie hohe Vertr�glichkeit. S benutzt die Produkte selbst und ist von

der Vertr�glichkeit �berzeugt, die ihr zuvor von der B-GmbH versichert worden war. J bestellt bei

dem Fernsehsender die gew�nschte Gesichtscreme (Kaufpreis 50 Euro) und erh�lt einen 30 ml

großen Tiegel rechtzeitig zum Geburtstag der G zugesandt.

G freut sich sehr �ber ihr Geburtstagsgeschenk und benutzt die Creme mehrmals t�glich. Nach

rund drei Wochen jedoch beginnt ihre Gesichtshaut stark zu jucken, sie ist extrem ger�tet und es

zeigen sich merkw�rdige Pusteln. G sucht daraufhin ihren Hautarzt auf, der nachweist, dass die

Hautreaktionen ausschließlich von der Verwendung der Creme herr�hren. Er meint zu Recht, dass

* Der Autor Fischer ist Privatdozent am Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universit�t in Frankfurt/M. und war

im Wintersemester 2005/2006 Vertreter des dortigen Lehrstuhls f�r Zivilrecht, Zivilprozessrecht und Rechtsvergleichung (Professor Dr.

Joachim Zekoll, LL.M.). Die Autorin Schmehl ist Doktorandin und an diesem Lehrstuhl als Wissenschaftliche Hilfskraft t�tig.
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dies an den Inhaltsstoffen der Creme liege, die zwar jeweils f�r sich betrachtet unbedenklich seien, in

ihrer Kombination aber Hautreizungen selbst bei durchschnittlich robuster Haut hervorrufen

w�rden. Keinesfalls sei die Gesichtspflege daher f�r empfindliche Haut geeignet. Er r�t der G,

die Gesichtscreme nicht weiterzubenutzen und dringend ein hautberuhigendes Pr�parat aufzutragen,

welches G f�r 40 Euro in der Apotheke erwirbt. Seine �rztliche Dienstleistung stellt er mit 200 Euro

in Rechnung.

Es dauert einige Wochen, bis die genannten Hautreizungen abgeklungen sind. W�hrend dieser

Zeit verl�sst G – die sonst sehr gesellig ist – wegen ihres in ihren Augen »entstellten« Aussehens ihre

Wohnung nicht. G f�hlt sich sehr unwohl und ist bedr�ckt. Sie erf�hrt aus der Tageszeitung, dass

auch noch zahlreiche andere Verwenderinnen so auf die Gesichtscreme reagiert haben. G ist emp�rt

dar�ber, dass die von ihr verg�tterte S f�r ein derart unvertr�gliches Produkt wirbt. Sie bittet die J,

doch einmal zu �berlegen, ob es nicht m�glich ist, die entstandenen Kosten ersetzt zu bekommen.

Auch habe sie eine Entsch�digung f�r ihr Leiden verdient. Am liebsten w�rde sie die S verklagen. J

kontaktiert die B-GmbH und erh�lt ein Schreiben, indem ihr mitgeteilt wird, die Probleme mit der

Creme seien seit ca. einem Jahr bekannt. Von einer R�ckrufaktion oder �hnlichem habe man aber

abgesehen, sondern stattdessen die Rezeptur der Creme �berarbeitet und eine neue Version der

Gesichtspflege hergestellt und auf den Markt gebracht.

n BEARBEITERVERMERK
�bernehmen Sie die Rolle der J und untersuchen Sie in einem Rechtsgutachten m�gliche Anspr�che

der G.

Ausgenommen sind Anspr�che gegen J selbst (G w�rde niemals gegen ihre geliebte Enkelin

vorgehen) und gegen den Fernsehsender, der zwischenzeitlich insolvent geworden ist. Lassen Sie bei

Ihren �berlegungen die Krankenversicherung der G außer Betracht. Vorschriften des Arzneimittel-

gesetzes (AMG) und des Ger�te- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) sowie des Gesetzes gegen

den unlauteren Wettbewerb (UWG) sind nicht anzuwenden.

n L�SUNGSVORSCHLAG

A. ANSPR�CHE GEGEN S

I. G gegen S aus § 1 I 1 ProdHaftG auf Schadensersatz
G k�nnte gegen S einen Anspruch aus § 1 I 1 ProdHaftG auf Zahlung von Schadensersatz in H�he

von 290 Euro haben.

Anspruch aus § 1 I 1

ProdHaftG

Zu pr�fen ist zun�chst, ob S richtige Anspruchsgegnerin ist. Richtiger Gegner eines Schadens-

ersatzanspruchs aus § 1 I 1 ProdHaftG ist der (Produkt-) Hersteller. Wer Hersteller ist beziehungs-

weise als solcher gilt, ergibt sich aus § 4 ProdHaftG. Nach der in § 4 I 1 ProdHaftG enthaltenen

Legaldefinition muss eine Person das Endprodukt, den Grundstoff oder ein Teilprodukt tats�chlich

hergestellt haben, um Hersteller zu sein. S hat die Gesichtscreme (eine bewegliche Sache und

demzufolge ein Produkt, § 2 ProdHaftG) weder vollst�ndig noch teilweise hergestellt und ist daher

nicht Herstellerin in diesem Sinne.

Richtiger Anspruchsgegner

S = Hersteller i.S.v. § 4 I 1

ProdHaftG?

Gem. § 4 I 2 ProdHaftG gilt jedoch auch derjenige als Hersteller, der sich dadurch, dass er seinen

Namen o.�. an dem Produkt anbringt, als Hersteller ausgibt (so genannter Quasi-Hersteller).

M�glicherweise ist das f�r die S zu bejahen. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob die Haftung

eines »Quasi-Herstellers« nicht ausgeschlossen oder entbehrlich ist, wenn der tats�chliche Hersteller

(die B-GmbH) bekannt ist. Gegen diese �berlegung spricht jedoch schon die Existenz des § 5

ProdHaftG. Die Vorschrift w�re unn�tig, wenn nicht mehrere Personen nebeneinander zur Haftung

verpflichtet sein k�nnen. Es liegt auch kein Anhaltspunkt vor, dass dies zum Beispiel auf den Fall

mehrerer Teilhersteller beschr�nkt sein soll. Daher ist eine parallele Produkthaftung von Hersteller

und so genanntem Quasi-Hersteller grunds�tzlich denkbar. Daf�r l�sst sich weiter § 4 ProdHaftG

anf�hren: Zum einen h�tte der Gesetzgeber, wenn er eine parallele Haftung von Hersteller und

»Quasi-Hersteller« h�tte ausschließen wollen, in den ersten Absatz der Vorschrift dieselbe explizite

Einschr�nkung eingef�gt wie in ihren Abs. 3 (erster Halbsatz). Zum anderen ist es Sinn und Zweck

der Norm und der mit ihr verbundenen Erweiterung des Kreises der haftpflichtigen Personen, die

Durchsetzbarkeit der Anspr�che des Gesch�digten durch die M�glichkeit mehrerer potenzieller

Anspruchsgegner zu erh�hen. Das Insolvenzrisiko eines Herstellers wird dadurch von dem An-

spruchsteller genommen und auf die weiteren Ersatzpflichtigen verlagert (vgl. BGH NJW 2005,

2695 [2696]; Fuchs Deliktsrecht, 6. Aufl. 2006, S. 288. Siehe auch die Erw�gungsgr�nde der dem

ProdHaftG zu Grunde liegenden Richtlinie 85/374/EWG, ABl. EG, Nr. L 210 S. 29 ff.). Gem. § 5

S = Hersteller i.S.v.

§ 4 I 2 ProdHaftG

(»Quasi-Hersteller«)?

(P) Haftung eines »Quasi-

Herstellers« trotz

Bekanntseins des tats�chlichen

Herstellers?

S. 1 ProdHaftG haften mehrere Verpflichtete als Gesamtschuldner (§ 421 BGB) und m�ssen dann

im Innenverh�ltnis entsprechend den jeweiligen Verursachungsanteilen untereinander einen gerech-

ten Ausgleich finden (§ 5 S. 2 ProdHaftG). Der Anspruchsteller kann sich infolgedessen an den-

jenigen wenden, der auf Grund seiner wirtschaftlichen Lage am ehesten dazu bef�higt ist, Schadens-
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